
 

Mitglied im Deutschen Pétanque-Verband e.V. 

PÉTANQUE VERBAND NORD e.V.   

Pétanque Verband Nord e.V.  

 
An alle Mitglieder (Vereine und Spielgemeinschaften) 

des Pétanque Verband Nord e.V. 

An den Ehrenpräsidenten Volker Kruse. 

 

 

 

Bitte beachten: die Einladung erfolgt nur in Textform per E.Mail! 
 
 
Einladung zur Landesdelegiertenversammlung 2024 mit Tagesordnung 
 

Liebe Boulefreunde, 
 
hiermit lade ich Euch im Namen des PV-Nord Vorstandes ganz herzlich und fristgerecht zur 
Landesdelegiertenversammlung (LDV) des Pétanque Verband Nord e.V. ein. 
 
Die LDV findet statt am 

Samstag, den 17. Februar 2024, 

und beginnt um 10:00 Uhr. 
 
Tagungsort ist die Gaststätte 

„Sportlertreff“ im SV Boostedt, Bahnhofstr. 56, 24598 Boostedt 

 
Anträge zur Landesdelegiertenversammlung müssen spätestens drei Wochen vor der Versammlung 
(26.01.2024) beim Landesverbandsvorstand schriftlich vorliegen. 
 
Für eine gute Planung wäre es hilfreich, wenn wir eine Anmeldung zur LDV unter Angabe des 
Mitgliednamens sowie der/des Namen*s der*des teilnehmenden Delegierten bis zum 26.01.2024 
per E-Mail erhalten: vizepraesident@petanque-nord.de 
 
Die Anzahl der Delegierten pro Mitglied richtet sich nach der Anzahl der Lizenzen zum 31.12.2023; 
bis 10 Lizenz ein*e Delegierte*r, 11-25 zwei Delegierte, 26-50 drei Delegierte, ab 51 vier Delegierte. 
Eine Stimmabgabe kann nur einheitlich erfolgen. 
 
Mit boulistischen Grüßen 

 
Peter Blumenröther 
Vizepräsident

Pétanque Verband Nord e.V. 
Vizepräsident 
Peter Blumenröther 

Mühlenweg 12, 24598 Boostedt 

 (04393)  97 97 81 
vizepraesident@petanque-nord.de 

www.petanque-nord.de 

Datum 22.12.2023 
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Tagesordnung   LDV 17.02.2024   in Boostedt 
 

TOP 1  Formalia 

Feststellung der fristgerechten Einladung, der Anwesenheit, 
der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit. 
Festlegung der Versammlungsleitung und Benennung eines Protokollanten 
 

TOP 2  Gedenken und Ehrungen 
 
TOP 3  Protokoll der LDV vom 26.02.2023 
 
TOP 4  Berichte des Vorstands 

TOP 4.1.   Aussprache zu den Berichten des Vorstands und über die Saison 2023 
 

TOP 5  Bericht der Referentin für Finanzen 

TOP 5.1.   Aussprache zu dem Bericht des Referenten für Finanzen 
 

TOP 6  Bericht der Kassenprüfer*innen 
 
TOP 7  Entlastung des Vorstands 
 
TOP 8  Wahlen 

TOP 8.1.   Wahlleiter  (falls erforderlich) 

TOP 8.2.   Vizepräsident  (2024 – 2026)  

TOP 8.3.   Referent für Sport  (2024 – 2026) 

TOP 8.4.   Referent für Jugend (2024 – 2026) 

TOP 8.5.   Wahl eines Kassenprüfers (2024 – 2026) 

TOP 8.6    Wahlen Verbandsgericht 

 
TOP 9  Antrag auf Änderung der Satzung (Hauptamt) 
Der Vorstand des PV Nord stellt zur LDV 2024 folgenden Antrag auf Änderung der Satzung 
   
Bisher: 
§ 3 Gemeinnützigkeit, Vermögensverhältnisse 
 
2. Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 
Ausnahmen regelt die Finanzordnung. 
Eine Ehrenamtspauschale gemäß derzeitigem § 3 Nr. 26a EStG ist dabei zulässig. Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten auch für die Mitglieder des Landesverbandsvorstands. 
 
Neu: 
§ 3 Gemeinnützigkeit, Vermögensverhältnisse 
 
2. Die Mitglieder der Organe und Ausschüsse sind ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig. 
Eine für den Verband hauptamtlich tätige Person kann zeitgleich auch in einem weiteren Amt ehrenamtlich tätiges Mitglied eines 
Organes sein. 
 
Insbesondere zur Bewältigung administrativer Aufgaben kann der Verband Personal einstellen. 
Weiteres regelt die Finanzordnung 
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Eine Ehrenamtspauschale gemäß derzeitigem § 3 Nr. 26a EStG ist zulässig, allerdings nur für ausschließlich ehrenamtlich tätige 
Personen.  
Die Regelungen dieses Absatzes gelten auch für die Mitglieder des Landesverbandsvorstands. 

 
 
TOP 11 Antrag auf Änderung der Satzung (Einladungsfrist-Übermittlung der 

Tagesordnung-Frist für Anträge-Dringlichkeitsanträge) 
Der Vorstand des PV Nord stellt zur LDV 2024 folgenden Antrag auf Änderung der Satzung 
Bisher: 
5. Zur Landesdelegiertenversammlung muss der Landesverbandsvorstand sämtliche Mitglieder spätestens 6 Wochen vor der 
Versammlung in Textform unter Angabe des Zeitpunktes, des Tagungsortes und der Tagesordnung einladen. Bei außerordentlichen 
Landesdelegiertenversammlungen kann die Ladungsfrist unterschritten werden; sie soll jedoch mindestens 1Woche betragen. 
…… 
8. Anträge an die Landesdelegiertenversammlung können vom Landesverbandsvorstands oder den Mitgliedern des Landesverbandes 
eingebracht werden. Sie müssen 3 Wochen vor der Landesdelegiertenversammlung schriftlich beim Landesverbandsvorstand 
vorliegen. Dringlichkeitsanträge sind zulässig, wenn die Landesdelegiertenversammlung der Behandlung mit 2/3-Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen zustimmt. Anträge auf Satzungsänderung sind nicht als Dringlichkeitsanträge zugelassen 

 
Neu: 
5. Zur Landesdelegiertenversammlung muss der Landesverbandsvorstand sämtliche Mitglieder spätestens 6 Wochen vor der 
Versammlung in Textform unter Angabe des Zeitpunktes und des Tagungsortes einladen. Die Tagesordnung wird spätestens drei 
Wochen vor der LDV in Textform verschickt. Bei außerordentlichen Landesdelegiertenversammlungen kann die Ladungsfrist 
unterschritten werden; sie soll jedoch mindestens 1Woche betragen. 
 
8. Anträge an die Landesdelegiertenversammlung können vom Landesverbandsvorstand oder den Mitgliedern des Landesverbandes 
eingebracht werden. Sie müssen 4 Wochen vor der Landesdelegiertenversammlung in Textform beim Landesverbandsvorstand 
vorliegen. Fristgemäß eingegangene Anträge werden in die Tagesordnung aufgenommen und den Mitgliedern in Textform übermittelt. 
Dringlichkeitsanträge sind zulässig, wenn die Landesdelegiertenversammlung der Behand- 
lung mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustimmt. Anträge auf Satzungsänderung 
sind nicht als Dringlichkeitsanträge zugelassen 

 
 
TOP 12 Antrag auf Änderung der Finanzordnung (Hauptamt) 
Der Vorstand des PV Nord stellt zur LDV 2024 folgenden Antrag auf Änderung der Finanzordnung 
Bisher: 
§ 10 Honorare 
1. Honorare können für Dienstleistungen gezahlt werden, wenn die entsprechenden Tätigkeiten nicht ehrenamtlich erbracht werden 
können und die Dienstleistung für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereines erforderlich ist. 
2. Über die Bewilligung entscheidet der Landesverbandsvorstand. 
 
Neu: 
§ 10 Hauptamtliche Tätigkeiten und Honorarzahlungen 
1. Hautamtliche Tätigkeiten sind immer als sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu gestalten. 
2. Arbeitsverhältnisse nach Absatz 1 können nur realisiert werden, wenn die LDV im Jahresetat dafür entsprechende Mittel bereit stellt. 
Diese Bereitstellung gilt immer bis Ende Juni des Folgejahres. 
3. Absatz 2 vorausgesetzt entscheidet der Vorstand über Einstellung und Regelungen des Arbeitsvertrages, insbesondere des 
Aufgabengebietes. Auch über die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses entscheidet der Vorstand. 
4. Der Vorstand benennt jeweils die weisungsberechtigte Person eines hauptamtlich Beschäftigten, eine Personalunion ist hier nicht 
möglich. 
5. Für den Fall, dass bisherige Ehrenämter in Hauptamt umgewandelt werden, gilt: bei nur einer Person/Amt ist der Vorstand das 
Kontrollgremium und bei Fragen zur Kontrolle ist das betroffene Vorstandsmitglied nicht stimmberechtigt.  
Bei zwei oder mehr Personen muss zuvor eine Satzungsänderung erfolgen und ein Kontrollgremium (Aufsichtsrat) eingerichtet werden. 
6. Honorare können für Dienstleistungen (z.B. Steuerberater, Trainer, Lehrkräfte etc.) gezahlt werden, wenn die entsprechenden 
Tätigkeiten nicht ehrenamtlich erbracht werden können und die Dienstleistung für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des 
Vereines erforderlich ist. 
7. Über die Bewilligung zu Absatz 6 entscheidet der Landesverbandsvorstand. 

 
TOP 13 Antrag auf Änderung der Finanzordnung (Erhöhung der Beiträge und Startgelder) 
Der Vorstand des PV Nord stellt zur LDV 2024 folgenden Antrag auf Änderung der Satzung 

1.) Erhöhung des Beitrags für eine Jahreslizenz Erwachsener von 32,- auf 34,- Euro 
2.) Erhöhung der Startgeldgebühren Landesmeisterschaften/Qualifikationen von 10,- auf 12,- Euro 

 
TOP 14  Antrag auf Änderung der Finanzordnung – Lastschriftverfahren 
Der Vorstand des PV Nord stellt zur LDV 2024 folgenden Antrag auf Änderung der Finanzordnung 
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Bisher: 
§ 6 Zahlungsverkehr 
1. Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs wird ein Bankkonto eingerichtet. Außerdem kann ein 
Sparkonto eingerichtet werden. Der Referent für Finanzen und der Präsident bzw. eine 
vom Landesverbandsvorstand benannte Personen, verfügen - jeweils alleine - uneinge- 
schränkt über diese Konten. 
2. Eine Kasse wird vom Referent für Finanzen geführt. 
3. Der Jugendwart kann für seinen Etat ebenfalls eine Kasse führen. 
Er erhält für die Aktivitäten des Jugendbereiches angemessene Vorschüsse und rechnet 
Ausgaben jeweils innerhalb von zwei Wochen gemäß Finanzordnung ab. 
4. Von anderen Personen verauslagte oder vereinnahmte Gelder sind sofort abzurechnen. 
 
Neu: 
§ 6 Zahlungsverkehr 
1. Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs wird ein Bankkonto eingerichtet. Außerdem kann ein 
Sparkonto eingerichtet werden. Der Referent für Finanzen und der Präsident bzw. eine 
vom Landesverbandsvorstand benannte Personen, verfügen - jeweils alleine - uneinge- 
schränkt über diese Konten. 
2. Eine Kasse wird nicht geführt 
Der Alte Punkt 3 entfällt ersatzlos. Der Alte Punkt 4 wird Punkt 3 usw. 
3. Von anderen Personen verauslagte oder vereinnahmte Gelder sind sofort über das Bankkonto abzurechnen. 
Neu hinzu kommen: 
4. Die Mitglieder nehmen am Lastschriftverfahren teil. In Rechnung gestellte Beiträge und Gebühren werden vom PV-Nord zwei 
Wochen nach Rechnungsversand per Lastschrift eingezogen. 
 
4.a Übergangsregelung: 
Diese Regelung wird 2024 eingeführt und ist ab 2025 zwingend . Die Übergangsregelung soll dazu führen, dass Vereine sofort an dem 
Verfahren teilnehmen können, sonst aber das Jahr über Zeit haben, sich auf das neue Verfahren einzustellen.  
5. Sollte eine Lastschrift nicht eingelöst werden, gilt das Verursacherprinzip. Bei einer falschen Berechnung, fehlender 
Rechnungsübermittlung oder ähnlichem, haftet der PV-Nord. Bei einer Unterdeckung, fehlerhafter Kontoangaben oder ähnlichem haftet 
das Mitglied und hat alle bezüglichen Bankgebühren sowie eine Bearbeitungsgebühr an den PV-Nord von 20,- Euro zu zahlen 

 
TOP 15  Landesmeisterschaften – Modus ab 2024 

Der Vorstand will die Richtlinie ändern und berichtet aus dem Sportausschuss  Die 
LDV soll hierzu grundsätzliche Entscheidungen treffen, die der Vorstand dann in der 
Richtlinie umsetzt. 
 

TOP 16  Ligaspielbetrieb – Anpassungen 2024 und Reform ab 2025 
 
1. Antrag des Vorstandes des PV-Nord zur Änderung der Sportordnung Anlage 
Ligaspielbetrieb § 14.9 (Auf- und Abstieg) 
 
Aktueller Text: 
Bei Bundesligaabstieg einer Mannschaft des Landesverbands und keinem Bundesligaauf- stieg wird eine Relegation durch alle Ligen gespielt. 
(Anmerkung: 11 Teams spielen insgesamt 8 Begegnungen, davon 1 Team 3 Begegnungen) 

Änderungsvorschlag: 

Bei Bundesligabstieg einer Mannschaft des Landesverbandes und keinem Bundesligaaufstieg spielt die Nordliga mit 9 Mannschaften bis es wieder 
zu einem Bundesligaaufstieg kommt. Der Spielplan für die Nordliga wird dahingehend geändert, dass am 1. und 2. Spieltag jeweils 3 Begegnungen 
stattfinden und am 3. Spieltag 2 Begegnungen. 
 

2. Antrag des Vorstandes des PV-Nord zur Änderung der Sportordnung Anlage 
Ligaspielbetrieb § 3 (Aufteilung) 
 
Um der  wachsenden Zahl  von Ligamannschaften gerecht zu werden ist es erforderlich, kurzfristig die Aufteilung und die Spielpläne der 
Ligen anzupassen. 
 
Aktueller Text 
Aufteilung  
1. Der Spielbetrieb des Landesverbands gliedert sich in vier Spielklassen:  

1. Nordliga    
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2. Verbandsliga   
3. Oberliga   
4. Regionalliga  

2. In der Nordliga spielen 8 Mannschaften, 
3. In der Verbandsliga spielen 8 Mannschaften, 
4. In der Oberliga spielen 16 Mannschaften, jeweils 8 Mannschaften in zwei Staffeln, 
5. In einer Regionalligastaffel sollen 8 Mannschaften spielen. Abhängig von den         Anmeldungen zur Regionalliga können auch Staffeln von 6 
Mannschaften gebildet werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Änderungsvorschlag: 

a. § 4,2: In der Nordliga spielen bis zu 9 Mannschaften. 
b. § 4,5: Zusatz: Bei mehr als 32 Regionalliga-Anmeldungen können auch Staffeln mit 9 

          Mannschaften gebildet werden. 

c. §10,5: Bei 9 Mannschaften in einer Klasse werden drei Spieltage angesetzt und zwar    am 1., am 2. und am 3. Ligaspieltag der Saison. Am 
1. und 2. Spieltag werden 3    Begegnungen und am 3. Spieltag 2 Begegnungen gespielt.  

d. Der bisherige §10,5 wird zu §10,6. 
Anmerkung: Bei 10 Teams benötigt man einen Platz mit 15 Bahnen, wodurch viele Austragungsorte wegfallen würden. 

3. Antrag des Vorstandes des PV-Nord zur Änderung der Sportordnung Anlage 
Ligaspielbetrieb § 3 (Aufteilung) für die Saison 2025 
(Bildung einer 2. Verbandsliga) 
 
Um der  wachsenden Zahl von Ligamannschaften gerecht zu werden ist es erforderlich, mittelfristig die Aufteilung und die Spielpläne 
der Ligen anzupassen. 
 
Aktueller Text 
Aufteilung  
1. Der Spielbetrieb des Landesverbands gliedert sich in vier Spielklassen:  

 1. Nordliga   
2. Verbandsliga   
 3. Oberliga   
4. Regionalliga   

2. In der Nordliga spielen 8 Mannschaften, 
3. In der Verbandsliga spielen 8 Mannschaften, 
4. In der Oberliga spielen 16 Mannschaften, jeweils 8 Mannschaften in zwei Staffeln, 
5. In einer Regionalligastaffel sollen 8 Mannschaften spielen. Abhängig von den         Anmeldungen zur Regionalliga können auch Staffeln von 6 
Mannschaften gebildet werden. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Änderungsvorschlag: 

a. § 4,2: In der Nordliga spielen bis zu 9 Mannschaften. 
b. § 4,3: In der Verbandsliga spielen 16 Mannschaften, jeweils 8 Mannschaften in 2 Staffeln. 

 
TOP 17  Haushalt 2024 
 
TOP 18  Anträge ohne eigenen Tagesordnungspunkt  
 
TOP 19  Landesmeisterschaften 2024 
  Bewerbungen für Ausrichtungen erbeten 
 
TOP 20  Liga 2024 

  Bewerbungen für Spieltagsausrichtungen erbeten 
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TOP 21  Veranstaltungen 2024 

TOP 21.1. Schiedsrichterausbildung   

TOP 21.2. Regelkundekurse  

TOP 21.3. Ranglistenturniere 

  Bewerbungen erbeten 

   

TOP 22  DPV Angelegenheiten 
 
TOP 23  Verschiedenes 

 

Alle Anträge werden auch gesondert und mit Begründung übermittelt. 


